
346 Heinz Löwe,

abwich6), stimmten in der positiven Beurteilung ihrer Glaubwürdigkeit 
überein, und die verfassungsgeschichtlichen Zweifel von Ludwig Schmidt7) 
drangen ihnen gegenüber nicht durch.

Die intensivierte verfassungsgeschichtliche Forschung der letzten Jahre 
ließ freilich erneut Stimmen der Skepsis und des Widerspruches laut 
werden8). Da diesen Forschern aber mehr an der verfassungsgeschicht­
lichen Sachkritik als an der überlieferungsgeschichtlichen und philo­
logischen Untersuchung der Quelle lag, konnte vor kurzem Karl Hauck9) 
die Frage in größerem Zusammenhang wieder aufnehmen und starke 
Argumente für die Glaubwürdigkeit der „Marklô-Erzählung“ beibringen, 
die er auf die „Hausüberlieferung“ einer beteiligten sächsischen Adels­
familie zurückführte. Nur wenig nach Hauck und in Unkenntnis seiner 
Argumente ist dann abermals ein Frontalangriff auf die Glaubwürdig­
keit der Vita Lebuini antiqua geführt worden. Walter Kronshage10) 
ging dabei von der philologischen Kritik des Textes aus und suchte zu 
erweisen, daß die ältere Vita erst spät und zwar zur Vorlage bei 
Hucbald fabriziert worden sei, daß Hucbald die späte Entstehung der 
Vorlage aber durchschaut und seine kritische Skepsis in seiner Dar­
stellung zum Ausdruck gebracht habe. Seine Folgerung war, daß der 
moderne Historiker nicht mehr glauben dürfe, wo schon Hucbald 
gezweifelt habe. Es bleibt aber sehr zu fragen, ob der Mönch des 
beginnenden 10. Jahrhunderts als ein Kritiker zu betrachten sei, dessen 
Erwägungen dem modernen Historiker als Richtschnur dienen könnten
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